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Stadt Braunschweig
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t 8. Feb, 20t0

vor dem Hintergrund der Pressemitteilung der stadt Braunschweig vom 16. Dezember 2009
und der Reaktion des Ver.di-Sekretärs Freddy Petersen in der NB am 13. Januar 20'10 hat
die Fraktion DIE LINKE folgende Fragen an die Verwaltung gerichtet.

1. Warum wird in Wolfenbüttel die gleiche Arbeit von Pflegerinnen und Erzieherinnen auch
gleich bezahlt und in Braunschweig nicht?

2. warum ist Braunschweig ber der Zahlung von Erschwerniszulagen nicht so kulant wie
Nachbarstädie?

3. Warum musste die Reduzierung der Arbeitszeit eingeklagt werden?

Diese Fragen beantwortet die Verwaltung wie folgt:

Zu1..

vorangestellt werden muss, dass der Einsatz von Fach- und Betreuungskräften in Kinder-
tagesstätten in $ a (3) Nds. KiraG) geregelt ist. Danach können als Zweitkraft sowohl Erzie-
herinnen als auch Kinderpflegerinnen/Sozialassistenten eingesetzt werden. Die Unter-
schiede in der Bezahlung basieren auf den geltenden Tarifverträgen, die für Kinderpflegerin-
nen und Erzieherinnen unterschiedliche Quaiifikationen und Eingruppierungsmerkmale vor-
sehen. Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen nehmen insofern auch nicht die gleichen Auf-
gaben wahr.

ln Braunschweig wird in der Regel in einer Kita-Gruppe eine Erzieherin und als zweitkraft
eine Kinderpflegerin eingesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildung und den danach
übertragenen Aufgaben ist auch die Eingruppierung und Bezahlung entspÄchend den tarif-
veriraglichen Regelungen unterschiedlich.

Die Aussage, dass in Wolfenbüttel Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gleich bezahlt wer-
den, trift nicht zu. Auch in wolfenbüttel sind Ezreherinnen und Kinderpflegerinnen tarif-
rechtlich unterschiedlich eingruppiert.
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2u2..

Über Kulanzregelungen der Nachbarstädte bei der zahlung von Erschwerniszulagen ist der
Stadt Braunschweig nichts bekannt.

Die gesonderte örtliche Tarifvereinbarung über Erschwerniszuschläge für Arbeiter der Stadt
Braunschweig gilt durch die Kündigung des für dre zahlung von Erschwerniszuschlägen zu-
grunde liegenden Bezirklichen zusatztarifvertrages ebenfalls als gekündigt. Damit gibt es
derzeit keine tarifvertraglichen Regelungen für die stadt Braunschweig, die die Zahlung von
Erschwerniszuschlägen ermöglichen.

Zu 3.:

Die siadt Braunschweig ist als Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nieder-
sachsen (KAV) grundsätzlich an die von dort vertretene Rechtsauffassung gebunden. Nach
der Rechtsauffassung des KAV galt für die Beschäftigten im FB 67 stadtgrün die 39-std.-
Woche.

Es gilt das gesprochene Wort.
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